
»m -rsch- in- , - scheinen wurde / um ihne flüchtigenäebitorem von der zu-
-ängiich-

^
sich,

"
.
' gemutheten muIverLtion > und ciecoquirnng seiner haab-
schafft zu purziren / allenfahls seinen^ reclitorm die vorhin

>» solchen,s« verborgene zahlungs - mittl zu entdecken / oder einen ande«
tikgüttScheren verläßlichen zahlungs- rnoäum vorzuschlagen / solle er/
v-r,uch

'
.n.1n

"
. ,L »der sein excuLtor , wann er wahr- scheinige behelff fürbrin-

sichung b,ss-n get/ bey Gericht angehört/ und ihm« nach befund der suchen/
R -Bs wann er nemlich eine hinlängliche sicherheit der in kürtze lei¬

stenden Zahlung bescheinet/mit vorhergehender vernehm-und
einwilligung deren Grcäiroren ein zwey - bis drey monath-
Iicher8:ckvu8 conäuÄu8 gegen den» ertheilet werden i daß
ihme mittler- Werl das Gericht mit cinverständnuß deren
Lreclitoren ein - oder anderen geschickten ^ äminickrÄrorem
an die feite setze / und durch sothane ^ öminjül -Ltorc8 seine
des schuldners aÄiv -forderungen eintreiben / mithin jo viel
möglich die zahlungS-mittel cruiren lasse i und dafern auch

7mo : Der völlige Ltstm Llventl« nicht heraus käme/
der schuldner aber wehrenden diesem 8alvo Lonäuüu , durch
richtige urkunden / oder sonsten über beschehene Vernehmung
derenOrcäiroren zeigen könte ; daß er durch unvorsichtiges
ausborgen/durch böseschuldner/frembde fÄlIimentÄ,und der¬
gleichen in abfall gerachen / „auf solchen Mlchätte der Rich¬
ter primL InüanriL die güte zwischen denen theilen zu ver¬
suchen/ in entstehung den gutächtlichen bericht/ ob ihme äe-
bitorl weitere zahlungs- fristen/ oder ein anderes von ihme
etwa an Hand gegebenesbcnc6cium juri8 angedeyhen möge?
an seine gehördc und diese weiters die Räthliche Meinung
nacher Hof zu erstatten.

Mi ,ns anfbi«
Wie übrigens ein - und anderes lllllitl hinterlassenes /

mchst - xud
'
ici- und aclcoricurium Lreälrorum gediehenes vermögen Ge-

n7°g »Evgi richtlich abzuhandlen / die Gricia-procc58 künftighin zu be¬
förderen- die clackillcarlon zu fasten- und hernach die austhei-
lung zu machen seye ; solches wird aus der mit ncchsten auch
publicirenden Griäa -ordnung des mehreren zu ersehen seyn.

R obige gegen die kHlllro8 L OccocAorcs gemachte
satzungen / und was Wir sonsten / zu erhaltung of¬

fenen



fenen trauen und glaubens ; mithin pro bono Elommcr-
kii geordnet haben / ist manniglich in diesem Unseren Ertz-
Hertzogthum Oesterreich Landes unter - und ob der Ennß
gebunden / haben sich auch gesamte Gerichts - stellen hienach
zu richten - ein « so anderen ohnabbrüchig zu geleben / und
darwider keines weegs zu handle« : doch halten Wir Uns
bevor diese ordnung / aus selbst fürfallend - oder von denen M» b<r.ang«
Inttarmen gehorsamst fürbringenden Ursachen zu änderen /
zu minderen / und zu vermehren. r-l-iv-«»»-.

Es beschjhet hieran Unser gnädigst wohlgefällig - auch
ernstlicher willen und Meinung. Geben in Unserer Haubt-
und kcüäE - Stadt Wien den i 8 tcn Monats - tag
üi im siebenzehenhundert vier und dreyßigsten : Unserer Rei¬
che des Römischen im 2Ztcn/ deren Hispanischen im Ziten/
deren Hungarisch - und Böhmischen aber im 24ten Zahre.

arl.

ÜL SatUoI .^ Naiesbatm proprium.
i

Johann Georg von Mannagetta.








	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

